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für die PrivatSchutz Haftpflichtversicherung 
(AHB 2017) 

 
Fassung 07.2021  

 
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 

Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. 

Mitversicherte Personen können alle versicherten Personen 
außer Sie als Versicherungsnehmer sein. 

Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten 
Leistungen. 
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Der Versicherungsumfang 

 
1 Welchen Gegenstand und Umfang hat 
der Versicherungsschutz? 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs- 
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver- 
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Drit- 
ten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung 
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 
Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, 
kommt es nicht an. 

 
 

2 Sind Vermögensschäden oder das 
Abhandenkommen von Sachen versichert? 
2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden wegen Versicherungsfällen, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

Vermögensschäden dürfen weder durch Personen noch durch 
Sachschäden entstanden sein. 

Es gelten die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 
sowie in diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
PrivatSchutz Haftpflichtversicherung genannten Versicherungss- 
ummen bzw. Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5 und 6 wird hinge- 
wiesen. 

2.2 Durch besondere Vereinbarung kann der Versicherungs- 
schutz auf Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 
wegen Schäden durch Abhandenkommen von Sachen erweitert 
werden. Hierüber finden dann die Bestimmungen über Sachschä- 
den Anwendung. 

 
 

3 Welche Risiken sind versicherbar? 
Der Versicherungsschutz umfasst Ihre gesetzliche Haftpflicht 

3.1 aus den im Versicherungsschein und dessen Nachträgen 
angegebenen Risiken, 

3.1.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche- 
rungsschein und dessen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche- 
rungspflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen, 

3.1.2 aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung 
neu entstehen (Vorsorge-Versicherung) und die in Ziff. 4 näher 
geregelt sind. 

3.1.3 von Regressansprüchen aus übergegangenem Recht von 
Trägern der Sozialversicherung und Sozialhilfe, privaten Kranken- 
versicherern, privaten und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherrn 
wegen Personenschäden gegenüber mitversicherten Personen. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun- 
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Wir können den Vertrag jedoch 
unter den Voraussetzungen von Ziff. 17 kündigen. 

 

4 Was passiert bei neu hinzukommenden 
Risiken (Vorsorge-Versicherung)? 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort ver- 
sichert. 

4.1.1 Sie sind verpflichtet, nach unserer Aufforderung jedes 
neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die 

rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. Tritt der 
Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
haben 
Sie zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

4.1.2 Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über 
die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent- 
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1.2 auf die im 
Versicherungsschein oder dessen Nachträgen genannten 
Versicherungssummen für Personen- und Sachschäden und – 
soweit vereinbart – für Vermögensschäden begrenzt. 

 

5 Welchen Umfang hat 
unsere Leistungspflicht? 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft- 
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche und Ihre Freistellung von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtun- 
gen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie 
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Ver- gleiches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir 
hierdurch gebunden sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die 
durch Sie 
ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt- 
nis oder Vergleich bestanden hätte. Ist Ihre 
Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns 
festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 

5.2 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Scha- 
dens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. Kommt 
es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadensersatzansprüche gegen Sie, sind wir zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf 
unsere Kosten. 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, von uns die 
Bestellung eines Verteidigers für Sie gewünscht oder genehmigt, 
so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit Ihnen 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 
fordern, so sind wir zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

 

6 In welchen Fällen ist 
unsere Leistungspflicht 
eingeschränkt? 
6.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem 
Versicherungs- fall auf die im Versicherungsschein oder dessen 
Nachträgen genannten vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent- 
schädigungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere 
Entschädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versi- 
cherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Versicherungss- 
ummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle 
gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

• auf derselben Ursache, 

• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

• auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen
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6.4 Wird Versicherungsschutz mit einer Selbstbeteiligung ver- 
einbart, sind Sie mit dem im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag an jedem Versicherungsfall betei- 
ligt. Kommen im Leistungsfall mehrere Selbstbeteiligungen zum 
Tragen, dann gilt die jeweils höhere Selbstbeteiligung. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir auch bei 
Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die 
Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die 
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt- 
höhe dieser Ansprüche. 

6.7 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leis- 
ten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungss- 
umme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versi- 
cherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente von uns erstattet. Für die Berechnung des Rentenwertes 
gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versi- 
cherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in 
der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfal- 
les. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan- 
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an 
Ihrem Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

7 Welche Ausschlüsse sind zu beachten? 
Falls im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der 
Versicherung ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel- 
haftigkeit oder Schädlichkeit 

• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Gesetzliche Haftpflicht 

Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder Zusagen 

über den Umfang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 

7.4.1 von Ihnen selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Perso- 
nen gegen die Mitversicherten, 

7.4.2 zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern 
desselben Versicherungsvertrages, 

7.4.3 zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche- 
rungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen Sie 

7.5.1 aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs- 
vertrag mitversicherten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbun- 
den sind). 

7.5.2 von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
Sie eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person sind; 

7.5.3 von Ihren gesetzlichen Vertretern, wenn Sie eine juristi- 
sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein sind; 

7.5.4 von Ihren unbeschränkt persönlich haftenden Gesell- 
schaftern, wenn Sie eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit- 
gesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind; 

7.5.5 von Ihren Partnern, wenn Sie eine eingetragene Partner- 
schaftsgesellschaft sind; 

7.5.6 von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal- 
tern; 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 

7.6 Fremde Sachen 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese 
Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt haben oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 

7.7 Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

7.7.1 die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

7.7.2 die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese 
Sachen zur Durchführung Ihrer gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und 
dgl.) benutzt haben; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus- 
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmit- 
telbar von der Benutzung betroffen waren; 

7.7.3 die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es 
sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel- 
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser 
Ausschluss gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie zum Zeitpunkt 
der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von Schäden getroffen hatten. 

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 
in der Person von Ihren Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, 
Bevollmächtigten oder Beauftragten gegeben, so entfällt gleich- 
falls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für Sie als auch 
für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Per- 
sonen. 

7.8 Hergestellte oder gelieferte Sachen 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten 
oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden 
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem mangel- 
haften Einzelteil oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und 
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zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder 
Leistung führt. Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 
wenn Dritte in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die Herstel- 
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben. 

7.9 Schäden im Ausland 

Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadener- 
eignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch (SGB VII) sind 
jedoch mitversichert. 

7.10 Umweltschadenhaftung 

7.10.1 Ansprüche, die gegen Sie wegen 

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/34/EG) basierenden natio- 
nalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch dann, wenn Sie von einem Dritten aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung 
der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in 
Anspruch genommen werden. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal- 
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/34/EG) basie- 
renden nationalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund gesetzli- 
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen Sie 
geltend gemacht werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 
Haftpflichtrisiken. 

7.10.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umweltein- 
wirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder 

b) für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte 
Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige 
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach 
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 

Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, 

Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder War- 
tung von 

• Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför- 
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

• Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs- 
gesetz (UmweltHG-Anlagen); 

• Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 

• Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige- 
pflicht unterliegen; 

• Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich 
für solche Anlagen bestimmt sind. 

7.11 Asbest 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal- 
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Ionisierende Strahlen 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisieren- 
den Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt- 
genstrahlen). 

7.13 Gentechnische Arbeit 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf 

• gentechnische Arbeiten, 

• gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

• Erzeugnisse, die 

• Bestandteile aus GVO enthalten, 

• aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Sachschäden 

Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus erge- 
benden Vermögensschäden, welche entstehen durch 

• Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer han- 
delt, 

• Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

• Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Elektronische Daten 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit 
es sich handelt um 

• Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver- 

änderung von Daten, 

• Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten, 

• Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

• übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Persönlichkeits-/Namensrechtsverletzung 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Diskriminierung 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierun- 
gen. 

7.18 Übertragung von Krankheiten 

Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der über- 
tragung einer Ihrer Krankheiten resultieren. Das Gleiche gilt für 
Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä- 
den, die durch Krankheit der Ihnen gehörenden, von Ihnen gehal- 
tenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
besteht Versicherungsschutz, wenn Sie beweisen, dass Sie weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben. 

7.19 Gemeingefahren 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs- 
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Ver- 
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Glei- 
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

7.20 Versicherungsumfang allgemein 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 
sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

7.20.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst- 
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung; 

7.20.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher- 
füllung durchführen zu können; 

7.20.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen- 
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges; 

7.20.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

7.20.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung; 

7.20.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 
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7.21 Vermögensschäden 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

7.21.1 durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrage oder für Ihre 
Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Sachen, 
erbrachten Arbeiten oder sonstigen Leistungen; 

7.21.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

7.21.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

7.21.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

7.21.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Reiseveran 
staltung; 

7.21.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea- 
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs- 
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder 
Unterschlagung; 

7.21.7 aus Rationalisierung und Automatisierung; 

7.21.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

7.21.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

7.21.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehema- 
lige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh- 
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- 
oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

7.21.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

7.21.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

7.21.13 aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

7.22 Vorsorge-Versicherung 

Die Vorsorge-Versicherung gilt nicht für Risiken 

7.22.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

7.22.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

7.22.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 

7.22.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 
sind. 

 

Der Leistungsfall 
8 Welche Obliegenheiten haben Sie vor Eintritt des Ver- 
sicherungsfalles zu beachten? 

Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlan- 
gen hin innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend. 

9 Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zu beachten? 

9.1 Jeder Versicherungsfall ist uns innerhalb einer Woche anzu- 
zeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben 
wurden. Das Gleiche gilt, wenn gegen Sie Haftpflichtansprüche 
geltend gemacht werden. 

9.2 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Min- 
derung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind dabei zu 
befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführli- 

che und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns 
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die unserer Ansicht nach für die Bearbeitung des Scha- 
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder- 
ten Schriftstücke übersandt werden. 

9.3 Wird gegen Sie ein staatsanwaltschaftliches, behördliches 
oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlas- 
sen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie dies 
unverzüglich anzuzeigen. 

9.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Ver- 
waltungsbehörden auf Schadensersatz müssen Sie fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. 
Einer Weisung durch uns bedarf es nicht. 

9.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend 
gemacht, haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu überlas- 
sen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie 
müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü- 
gung stellen. 

 

10 Welche Rechtsfolgen entstehen Ihnen 
bei Verletzung von Obliegenheiten? 
10.1 Kündigungsrecht aufgrund vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Obliegenheitsverletzung vor Eintritt des Versi- 
cherungsfalles 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, 
die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber uns zu erfül- 
len haben, so können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir 
von der Obliegenheitsverletzung Kenntnis erlangt haben, den Ver- 
trag fristlos kündigen. 

Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr- 
lässigkeit beruhte. 

10.2 Leistungsfreiheit und Leistungskürzung aufgrund 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Obliegenheitsverlet- 
zung vor bzw. bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Ziff. 8 oder 9 vorsätzlich, so 
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässi- 
ger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leis- 
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs- 
sigkeit haben Sie zu beweisen. 

10.2.1 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. 

10.2.2 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir 
nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform(z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns nach 
Ziff. 10.1 zustehendes Kündigungsrecht ausüben. 

Die Versicherungsdauer 
11 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
oder dessen Nachträgen angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 21.1 
zahlen. 



212230912  2107 Seite 6 von 12 

 

 

12 Wie sind Dauer und Ende des 
Vertrages geregelt? 
12.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein oder dessen Nach- 
trägen angegebene Zeit abgeschlossen. 

12.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spä- 
testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer 
eine Kündigung zugegangen ist. 

12.3 Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver- 
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den 
Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgen- 
den Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Textform(z. B. 
Brief, E-Mail, Fax) zugegangen sein. 

13 Was geschieht bei Wegfall des 
versicherten Interesses? 

Wenn versicherte Interessen vollständig und dauerhaft wegfallen, 
so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Interessen. Uns steht 
für diese Versicherungsperiode nur derjenige Beitrag zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

In der Familiendeckung besteht für die mitversicherten Personen 
der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle Ihres Todes 
bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste 
Beitragsrechnung durch Ihren überlebenden Ehegatten oder den 
mitversicherten Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Versiche- 
rungsnehmer. 

 

14 Welche Kündigungsmöglichkeit 
haben Sie nach einer Beitragsanpassung? 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanpassung gemäß 
Ziff. 19.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats in Textform(z. B. Brief, E-Mail, Fax) nach Zugang unserer 
Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit- 
punkt kündigen, in dem die Beitragsanpassung wirksam werden 
sollte. 

Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu- 
weisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragsanpassung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi- 
gungsrecht. 

 

15 Welche Kündigungsmöglichkeit haben 
Sie oder wir nach einem Versicherungsfall? 
15.1 Kündigungsmöglichkeit 

Das Versicherungsverhältnis kann von Ihnen oder uns gekündigt 
werden, wenn 

• von uns eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 

• Ihnen eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat 
nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein. 

15.2 Kündigung durch Sie 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei 
uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode. 

15.3 Kündigung durch uns 

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam. 

16 Welche Kündigungsmöglichkeiten 
haben wir nach einer Risikoerhöhung aufgrund 
Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften? 
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste- 
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften sind wir berechtigt, 
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben. 

Der Versicherungsbeitrag 
 

17 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
beachten? 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
haben. 

 

18 Wann kann es zu einer 
Beitragsanpassung kommen? 
18.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanpas- 
sung. Soweit die Beiträge nach Lohn, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Beitragsanpassung statt. Mindest- 
beiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech- 
nung der Beitragsanpassung. 

18.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich 
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schaden- 
zahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversiche- 
rung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 
rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl 
ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den 
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermitt- lung 
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 

18.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich 
aus Ziff. 19.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan- 
passung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der 
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 
Ziff. 19.2 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur 
um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt unserer 
Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten 

Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben 
würde. 

18.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 19.2 oder 19.3 unter 
5 Prozent, entfällt eine Beitragsanpassung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 

19 Wann kann es zu einer 
Beitragsregulierung kommen? 
19.1 Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch 
einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf unseren Wunsch nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zu unserem Nachteil können wir von Ihnen eine Ver- 
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter- 
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an 
der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

19.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Fest- 
stellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung 
berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei uns. 
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 20.1 nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßi- 
gungen des Mindestbeitrages werden berücksichtigt. 
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19.3 Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir 
für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein 
von Ihnen zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 
der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 
mehrere Jahre. 

 

20 Wann ist der erste oder einmalige 
Beitrag zu zahlen und welche Folgen hat 
die verspätete Zahlung? 
20.1 Fälligkeit 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unabhängig vom Bestehen 
eines Widerrufsrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein oder dessen 
Nachträgen angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

20.2 Leistungsfreiheit 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 
nach Ziff. 21.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlen, so 
sind wir für einen vor Zahlung des Beitrag eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie 
durch gesonderte 
Mitteilung Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) oder durch einen 
auf- fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht haben. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

20.3 Rücktritt 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt ist. 

Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 

 

21 Wann ist der Folgebeitrag zu zahlen 
und welche Folgen hat die verspätete 
Zahlung? 
21.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit 

Die Folgebeiträge werden zu Beginn der jeweils vereinbarten 
Versicherungsperiode fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi- 
cherungsschein, dessen Nachträgen oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums erfolgt. 

21.2 Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten haben. 

Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform (z. B. Brief, EMail, 
Fax) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen setzen. (Mahnung) 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die 
rückständigen Beiträge, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffern und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweisen. 

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

21.3 Leistungsfreiheit 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Versicherungsfal- 
les mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so sind wir von der Verpflichtung zur Zahlung frei. 

21.4 Kündigung 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün- 
digen. 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats 
nach der Kündigung die Zahlung leisten. Die Regelung über unsere 
Leistungsfreiheit nach Ziff. 22.3 bleiben unberührt. 

 

22 Was ist zu beachten, wenn Sie ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben? 
22.1 Ihre Pflichten als Beitragszahler 

Ist zur Einziehung des Beitrages das SEPA-Lastschriftverfahren ver- 
einbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitra- 
ges für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

22.2 Änderung des Zahlungswegs 

Haben Sie zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wie- 
derholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, 
so sind wir berechtigt, die SEPA-Lastschriftvereinbarung in Text- 
form(z. B. Brief, E-Mail, Fax) zu kündigen. 

Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie ver- 
pflichtet sind, die ausstehenden Beiträge und zukünftige Beiträge 
selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge- 
schlagenen Lastschrifteinzug können wir Ihnen in Rechnung stel- 
len. 

22.3 Monatliche Beiträge 

Monatliche Beiträge müssen im SEPA-Lastschriftverfahren gezahlt 
werden. 

 

23 Welcher Beitragsanspruch besteht bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung? 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch 
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche- 
rungsschutz bestanden hat. 

 

Weitere Bestimmungen 
24 Wann liegt eine Mehrfachversicherung vor? 

24.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Interesse in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

24.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass Sie dies wussten, können Sie die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen. 

24.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht inner- 
halb eines Monats geltend machen, nachdem Sie von der Mehr- 
fachversicherung Kenntnis erlangt haben. 

Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä- 
rung, mit der sie verlangt wird, uns zugeht. 

24.4 Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht abge- 
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich- 
tig. Wir haben Anspruch auf den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem wir von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt haben. 
 

25 Was gilt hinsichtlich der mitversicherten 
Personen? 
25.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü- 
che gegen andere Personen als Sie selbst, sind alle für Sie gelten- 
den Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend 
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziff. 4) 

gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver- 
sicherten entsteht. 

25.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
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26 Wie gestaltet sich 
ein Abtretungsverbot? 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig. 

 

27 Was müssen Sie bei Anzeigen, 
Willenserklärungen, Anschriften- und 
Namensänderungen beachten? 
27.1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind für uns 
bestimmte Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber uns erfolgen, in Textform abzugeben. 

Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung 
oder an die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

27.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 
Namensände- rung 

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzuge- 
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte uns bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

27.3 Nichtanzeige der Verlegung einer gewerblichen 
Niederlassung 

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres 
Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziff. 
28.2 entsprechende Anwendung. 

 

28 Was müssen Sie bei der Verlegung 
des Erstwohnsitzes ins Ausland beachten? 
Verlegen Sie Ihren Erstwohnsitz ins Ausland (außerhalb der Bun- 
desrepublik Deutschland) erlischt der Versicherungsschutz für 
Sie und die mitversicherten Personen zum Datum der 
Abmeldung und es erfolgt die Aufhebung des Vertrages. 

Die Abmeldebescheinigung ist uns unverzüglich zu übersenden. 

 

29 Welche 
vorvertraglichen 
Anzeigepflichten haben Sie? 
29.1 Wahrheitsgemäße und vollständige 
Anzeigepflicht von Gefahrumständen 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen 
bekannten Gefahrumstände in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 

anzuzeigen, nach denen wir in Textform gefragt haben und die 
für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein- 
barten Inhalt zu schließen. 

Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellen. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unse- 
ren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder 
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so 
behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt 
oder dies arglistig verschwiegen. 

29.2 Rücktritt 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu- 
treten. 

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 

29.2.1 Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen 

Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

29.2.2 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeige- 
pflicht arglistig verletzt haben. 

Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer- 
den der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

29.3 Beitragsanpassung oder Kündigungsrecht 

Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung einer 
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, 
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver- 
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen hin rückwirkend Vertragsbe- 
standteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche- 
rungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Text- form(z. B. 
Brief, E-Mail, Fax) kündigen. 

29.4 Voraussetzungen für die Durchsetzung der Rechte 
nach Ziff. 30.2 und 30.3 

Wir müssen die uns nach Ziff. 30.2 und 30.3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 

Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. 

Wir haben die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen; wir dürfen nachträglich weitere Umstände zur Begrün- 

dung unserer Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist 
nicht verstrichen ist. 

Uns stehen die Rechte nach den Ziff. 30.2 und 30.3 nur zu, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform(z. B. Brief, E-Mail, 
Fax) auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
haben. 

Wir können uns auf die in den Ziff. 30.2 und 30.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum- 
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 
29.5 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech- 
ten, bleibt unberührt. 

Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

29.6 Ausübung der Rechte 

Wir dürfen nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform(z. B. Brief, E-Mail, Fax) auf 
diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. 
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30 Welche Verjährungsfristen sind 
zu beachten? 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuld- 
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Textform (z. B. 
Brief, E-Mail, Fax) mitgeteilten Entscheidung beim 
Anspruchsteller nicht mit. 

 

31 Welches Recht ist anzuwenden? 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

Die Vertragssprache ist deutsch. 

 

32 Welches Gericht ist für 
Klagen zuständig? 
32.1 Klagen gegen uns 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben den 
Gerichts- ständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
Ihren gewöhnlichen Auf- enthalt haben. 

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des 
Versicherungsvertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
uns nach unserem Sitz. 

32.2 Klagen gegen Sie 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie 
zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, oder in 

Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

Sind Sie als Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach Ihrem Sitz oder 
dem Ihrer Niederlassung. Das Gleiche gilt, wenn Sie eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürger- 

lichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
sind. 

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des Versicherungs- 
vertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem 
Sitz. 

32.3 Unbekannter Wohnsitz 

Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie 
nach unserem Sitz oder nach unserer für den Versicherungsver- 
trag zuständigen Niederlassung. Dies gilt entsprechend, wenn der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person oder eine parteifä- 
hige Personengesellschaft ist und sein Geschäftssitz unbekannt ist. 

 

33 Wie werden Leistungsverbesserungen 
wirksam? 
33.1 Inhalt 

Sofern wir zukünftig Verbesserungen der Versicherungsleistungen 
anbieten, können diese auch Bestandteil des bestehenden Vertra- 
ges werden. 

Wenn wir dies anwenden, werden wir Sie über die Verbesserun- 
gen der Versicherungsleistungen informieren sowie Ihnen den 
alten und neuen Beitrag mitteilen, der aufgrund der verbesserten 
Versicherungsleistungen ab der nächsten Hauptfälligkeit zu zahlen 
ist.

 

Die Verbesserungen werden dann zur nächsten Hauptfälligkeit 
Vertragsbestandteil, wenn Sie den von uns vorgeschlagenen Ver- 
besserungen der Versicherungsleistungen nicht innerhalb von sechs 
Wochen ab Zugang der Mitteilung widersprechen. 

Ihr Widerspruch muss in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) erfol- 
gen. 

Hierauf werden wir Sie in unserer Mitteilung ausdrücklich hinwei- 
sen. Für die Rechtzeitigkeit Ihres Widerspruchs reicht es aus, wenn 
Sie ihn innerhalb der Frist absenden. 

Im Falle des Widerspruchs wird der Vertrag im bisherigen Umfang 
weitergeführt. 

33.2 Ausgeschlossene Leistungsverbesserungen 

Die unter Ziff. 34.1 genannten möglichen Leistungsverbesserun- 
gen sind ausgeschlossen, sofern Sie eine Jagd-Haftpflichtversiche- 
rung oder Bauherren-Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. 

 

34. Wann kann es zu einer 
Bedingungsanpassung kommen? 
34.1 Bedingungsoptimierung aufgrund neuer verbesserter 
Bedingungen 

Sofern wir zukünftig ein verbessertes Bedingungswerk anbieten, 
kann dieses auch Bestandteil des bestehenden Vertrages werden. 

Wenn wir dies anwenden, werden wir Sie über die neuen Leistun- 
gen bzw. Erweiterungen des Bedingungswerkes informieren sowie 
Ihnen den alten und neuen Beitrag mitteilen, der aufgrund der 
neuen Leistungen bzw. Erweiterungen des Bedingungswerkes ab 
der nächsten Hauptfälligkeit zu zahlen ist. 

Das verbesserte Bedingungswerk wird dann zur nächsten Haupt- 
fälligkeit Vertragsbestandteil, wenn Sie der von uns vorgeschlage- 
nen Bedingungsumstellung nicht innerhalb von sechs Wochen ab 
Zugang der Mitteilung widersprechen. 

Ihr Widerspruch muss in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) erfol- 
gen. 

Hierauf werden wir Sie in unserer Mitteilung ausdrücklich hinwei- 
sen. Für die Rechtzeitigkeit Ihres Widerspruchs reicht es aus, wenn 
Sie ihn innerhalb der Frist absenden 

Im Falle des Widerspruchs wird der Vertrag im bisherigen Umfang 
weitergeführt. 

34.2 Ausgeschlossene Bedingungsoptimierungen 

Die unter Ziff. 35.1 genannten möglichen Bedingungsoptimierun- 
gen sind ausgeschlossen, sofern Sie eine Jagd-Haftpflichtversiche- 
rung oder Bauherren-Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
haben. 

34.3 Bedingungsanpassung aufgrund höchstrichterlicher 
Entscheidung oder bestandskräftigem Verwaltungsakt 

Bei Vorliegen nachfolgender Voraussetzungen können wir eine 
Regelung Ihrer Versicherungsbedingungen anpassen. 

34.3.1 Feststellen der Unwirksamkeit einer Regelung 

Wird durch 

• eine höchstrichterliche Rechtsprechung, 

• einen bestandskräftigen Verwaltungsakt oder 

• die Änderung oder das Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften 

eine Regelung der Versicherungsbedingungen für unwirksam 
erklärt bzw. einzelne Regelungen für nicht mehr als mit gelten- 
dem Recht als vereinbar angesehen, sind wir berechtigt, diese 
Regelung zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen. 

Bei der gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung kommt es 
nicht darauf, ob sich diese gegen uns oder ein anderes Unterneh- 
men richtet, sofern die für unwirksam erklärte Regelung im 
Wesentlichen inhaltsgleich ist. 

Eine Anpassung ist nur zulässig, wenn die in den folgenden 
Absätzen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen. 

34.3.2 Regelungen, die angepasst werden können: 

Wir können nur Regelungen anpassen, die eines der folgenden 
Themen betreffen: 

• Leistungsvoraussetzungen, 

• Leistungsumfang, 

• Leistungsausschlüsse oder- Einschränkungen;
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• Obliegenheiten, die Sie nach Vertragsschluss 
beachten müssen, 

• die Anpassung Ihres Beitrages, 

• die Vertragsdauer und 

• die Kündigung Ihres Vertrages. 

34.3.3 Anpassungsvoraussetzung 

Eine Anpassung nach Ziff. 35.3 ist nur möglich, wenn 

• die gesetzlichen Vorschriften keine konkreten 
Bestimmungen enthalten, mit der die durch die 
Unwirksamkeit entstandene Vertragslücke geschlossen 
werden kann und 

• der ersatzlose Wegfall der Regelung keine angemessene 
Lösung darstellt, die den typischen Interessen der 
Vertrags- partner gerecht würde. 

34.3.4 Anpassung durch Inhalt der Neuregelung 

Bei der Anpassung werden die Grundsätze der ergänzenden Ver- 
tragsauslegung angewendet. Das bedeutet, dass die 
unwirksame Regelung durch eine Regelung ersetzt wird, welche 
die Vertrags- partner als angemessene und ihren typischen 
Interessen gerechte Lösung gewählt hätten, wenn ihnen die 
Unwirksamkeit der Rege- lung zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre. 

34.3.5 Durchführung der Anpassung 

Die angepasste Regelung werden wir Ihnen in Textform (z. B. 
Brief, E-Mail, Fax) bekannt geben und erläutern. 
Widersprechen Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Zugang der Mittei- lung, gilt die Anpassung als genehmigt. Ihr 
Widerspruch muss in Textform erfolgen. 

Hierauf werden wir Sie in unserer Mitteilung ausdrücklich hinwei- 
sen. Für die Rechtzeitigkeit Ihres Widerspruchs reicht es aus, wenn 
Sie ihn innerhalb der Frist absenden. Bei einem fristgerechten 
Widerspruch wird die Regelungsanpassung nicht Vertragsbestand- 
teil. 

34.3.6 Unser Kündigungsrecht im Falle Ihres Widerspruchs 

Widersprechen Sie nach Ziff. 40.2.5 einer Anpassung können wir 
den Vertrag kündigen, wenn uns das Festhalten an dem Vertrag 
ohne die Anpassung nicht zumutbar ist. 

Unsere Kündigung müssen wir innerhalb von sechs Wochen nach 
Zugang Ihres Widerspruchs schriftlich erklären, und zwar mit einer 
Frist von acht Wochen zum Ende eines Monats. 

34.4 Klauselanpassung 

Die Regelungen nach Ziff. 35.1 und 35.3 finden zu vereinbarten 
Klauseln entsprechend Anwendung. 

 

35. Was leisten wir bei Arbeitslosigkeit? 

35.1 Werden Sie, als Versicherungsnehmer, im Sinne des 
Arbeitsförderungsrechts unverschuldet arbeitslos, übernehmen wir 
für Sie die Beitragszahlung für max. sechs Monate für diese Privat- 
Schutz-Versicherung bei unverändertem Versicherungsschutz. 

Nehmen Sie diese Leistung in Anspruch, so gilt dies als ein Versi- 
cherungsfall. 

35.2 Voraussetzungen für die Leistung: 

• Ihr Wohnsitz und dauernder Aufenthalt ist in der Bundesre- 
publik Deutschland 

• Ihre Arbeitslosigkeit ist frühestens sechs Monate nach Beginn 
dieser Versicherung eingetreten 

• die Arbeitslosigkeit besteht seit mindestens sechs Wochen 

• die Versicherung wurde noch nicht gekündigt 

• Sie als Arbeitnehmer standen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit 
mindestens 18 Monate ununterbrochen in einem sozialversi- 
cherungspflichtigen, ungekündigten und nicht befristeten 
Arbeitsverhältnis mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 
Wochenstunden 

• Sie haben das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet. 

35.3 Ein Anspruch besteht nicht, wenn: 

• Sie eine Jagd-Haftpflichtversicherung oder Bauherren-Haft- 
pflichtversicherung abgeschlossen haben. 

• bei Versicherungsbeginn bereits ein Kündigungsschutzver- 
fahren rechtshängig oder eine Kündigung des Arbeitsverhält- 
nisses ausgesprochen war 

• Sie als Freiwilliger den Wehrdienst, den Bundesfreiwilligen- 
dienst (BFD) oder den internationalen Jugendfreiwilligen- 
dienstes (IJFD) oder nationalen Jugendfreiwilligendienst 
(Freiwilliges Soziales (FSJ) oder ökologisches Jahr (FöJ)) 
ableisten, als Auszubildender, Selbstständiger, Freiberufler, 
Mitarbeiter eines Saison- oder Kampagnebetriebes oder 
Angestellter, die bei Ihrem Ehe-/Lebenspartner, Kind, ihren 
Eltern oder Geschwistern und deren Ehe-/Lebenspartner 
beschäftigt waren. 

Ein Anspruch auf Beitragszahlung bei unverschuldeter Arbeitslo- 
sigkeit entsteht wieder, wenn nach Abschluss des Kündigungs- 
schutzverfahren bzw. nach Beendigung des gekündigten 
Arbeitsverhältnisses die Voraussetzungen gemäß Ziff. 38.2 erneut 
erfüllt sind. 

35.4 Das Vorliegen der unter Ziff. 38.1 und 38.2 genannten 
Voraussetzungen müssen Sie durch entsprechende Bescheinigun- 
gen des für Sie zuständigen Arbeitsamtes und des Arbeitgebers 
nachweisen. 

35.5 Im Falle wiederholter Arbeitslosigkeit müssen Sie vor 
Beginn der erneuten Arbeitslosigkeit die Voraussetzungen gemäß 
Ziff. 
38.2 erfüllt haben. 

35.6 Der Anspruch auf übernahme der Beitragszahlung ist 
unverzüglich nach Eintritt der Arbeitslosigkeit in Textform (z. 
B. Brief, E-Mail, Fax) von Ihnen geltend zu machen. Bei 
Vorliegen 
aller Voraussetzungen beginnt die Beitragszahlung mit dem auf 
den Eintritt der Arbeitslosigkeit folgenden Kalendermonat, 
frühes- tens jedoch mit Eingang der Anzeige der Arbeitslosigkeit 
bei uns. Den Beginn der Beitragszahlung werden wir Ihnen 
schriftlich 
bestätigen. Bis dahin sind die Versicherungsbeiträge bedingungs- 
gemäß von Ihnen zu entrichten; überzahlte Beiträge werden mit 
zu diesem Zeitpunkt offenen Forderungen verrechnet. 

35.7 über das Ende Ihrer Arbeitslosigkeit müssen Sie uns unver- 
züglich in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) informieren. Sie sind 
verpflichtet, uns jederzeit auf Anforderung Nachweise über die 
Fortdauer der Arbeitslosigkeit vorzulegen. Die Beitragszahlung 
tritt 
mit Ende des Kalendermonats, in dem wir Nachweise angefordert 
haben, außer Kraft, wenn uns in einem solchen Fall die Fortdauer 
der Arbeitslosigkeit nicht innerhalb von zwei Wochen nachgewie- 
sen wird. 

 

36 Wie sind Sparten und 
Versicherungen definiert? 
Als Sparte gilt: 

 

Sparte PrivatSchutz-Versicherung 

Unfall Unfallversicherung 

Existenzversicherung 

 
 
 

 
Haftpflicht 

Privat-Haftpflichtversicherung 

Tierhalter-Haftpflichtversicherung 

Sportboot-Haftpflichtversicherung 

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht- 

versicherung 

Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 

Hausrat Hausratversicherung 

Wohngebäude Wohngebäudeversicherung 
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Rechtsschutz 
Privat- und Berufs-Rechtsschutzversicherung 

Verkehrs-Rechtsschutzversicherung 

Immobilien-Rechtsschutzversicherung 

 

37 Was ist der SofortSchutz, 
sofern vereinbart, und was leistet er? 
Sie sind noch bei einem anderen Anbieter versichert. Der 
Versiche- rungsschutz aus dem anderweitigen Vertrag 
(nachfolgend Fremd- vertrag genannt) geht dem 
Versicherungsschutz aus dieser PrivatSchutz-Versicherung vor. 

Bis zum Ablauf des Fremdvertrages haben Sie aus diesem 
Vertrag Versicherungsschutz in Form eines SofortSchutzes. 

 

37.1 Dauer des SofortSchutzes 

 
Die bei uns abgeschlossene Versicherung besteht als 
SofortSchutz bis zum Ablauf des Fremdvertrages, längstens 
jedoch für die 

Dauer von 3 Jahren. Danach tritt der volle Versicherungsschutz 
des mit uns abgeschlossenen PrivatSchutz-Vertrages in Kraft. 

37.2 Definition und Leistung SofortSchutz 

Der SofortSchutz gilt nur hinsichtlich solcher Risiken und Gefah- 
ren, die im Fremdvertrag versichert sind. Bezogen auf diese Risi- 
ken und Gefahren ergänzt sie den Versicherungsschutz aus Ihrem 
Fremdvertrag um Leistungen, die in Ihrem Fremdvertrag nicht ent- 
halten sind, aber in dem mit uns geschlossenem Vertrag versichert 
sind. 

Maßgeblich ist der Versicherungsumfang des Fremdvertrags zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Antrag bei uns gestellt haben. 
Sie können Leistungen aus dem SofortSchutz nur beanspruchen, 
wenn aus der Deckung des Fremdvertrags keine oder nur eine 
begrenzte Leistung beansprucht werden kann. 

Ändern Sie nach Antragstellung dieses Versicherungsvertrages 
den Fremdvertrag, wirkt sich diese Änderung nicht auf den mit 
uns vereinbarten SofortSchutz aus. 

Wir zahlen im Schadenfall maximal die vereinbarte Höchstentschä- 
digung unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Ent- 
schädigungsgrenzen und Selbstbeteiligungen. Bei der Berechnung 
unserer Leistung berücksichtigen wir die vom Vorversicherer 
bereits gezahlten Leistungen oder zu erbringenden Leistungen, so 
dass keine doppelte Entschädigung erfolgt. 

37.3 Fortfall des SofortSchutzes 

Verweigert der Vorversicherer wegen Nichtzahlung des Beitrages, 
Herbeiführung des Versicherungsfalles, Arglist, anderen Pflichtver- 
letzungen (Verletzung von Anzeigepflichten, Pflichten bei Gefahr- 
erhöhung, anderen Obliegenheiten) ganz oder teilweise den 
Versicherungsschutz oder ist in diesen oder anderen Fällen das 
Bestehen oder der Umfang der Leistungspflicht des Vorversiche- 
rers streitig, so besteht insoweit auch kein Anspruch aus dem 
SofortSchutz. 

Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag mit uns insoweit weitergehenden 
Versicherungsschutz bietet als der Fremdvertrag oder wenn Sie die 
Leistungspflicht des Vorversicherers nachweisen (Vorversicherer 
bestätigt seine Leistungspflicht, verbindliche Entscheidung des 
Ombudsmanns oder rechtskräftiges Urteil). 

Der SofortSchutz umfasst ferner nicht Leistungen, auf die Sie 
gegenüber dem Vorversicherer einseitig oder im Rahmen eines 
Vergleichs mit dem Vorversicherer verzichtet haben. 

37.4 Umstellung SofortSchutz auf vollen Versicherungs- 
schutz 

37.4.1 Der mit uns geschlossene Vertrag wird zu dem im Versi- 
cherungsschein oder in dessen Nachträgen genannten Ablaufter- 
min des Fremdvertrages, spätestens jedoch 3 Jahre nach Beginn 
unseres Vertrages, auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt. 

Gleiches gilt, wenn der Fremdvertrag vor dem genannten Ablauf- 
termin endet. 

Die vorzeitige Beendigung des Fremdvertrages ist uns unverzüg- 
lich mitzuteilen. Wird die Beendigung schuldhaft nicht oder nicht 
rechtzeitig angezeigt, und entsteht ein Schaden vor Zugang der 
Anzeige, so besteht der Versicherungsschutz weiterhin nur im 
Umfang des SofortSchutzes nach Ziff. 38.2. 

37.4.2 Vom Zeitpunkt der Umstellung an ist der für den vollen 
Versicherungsschutz vereinbarte Versicherungsbeitrag zu zahlen. 
Dies gilt auch, sofern die Umstellung aufgrund Ziff. 38.4.1 Satz 1 
erfolgt und der Fremdvertrag von Ihnen nicht gekündigt worden 
ist. 

37.5 Obliegenheiten im Versicherungsfall 

Sollte der Vorversicherer einen Schaden ablehnen, die Entschädi- 
gung kürzen oder die Höchstentschädigung des Fremdvertrages 
ausgeschöpft sein, müssen Sie uns unverzüglich den Schaden 
anzeigen und uns auf Verlangen die entsprechenden Nachweise 
unverzüglich vorlegen. 

Ferner haben Sie die übrigen der in Ziff. 9 genannten Obliegenhei- 
ten nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten. 

Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Obliegenheiten richten 
sich nach Ziff. 10. Unter den dort genannten Voraussetzungen 
können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein sowie ein Kündi- 
gungsrecht haben. 

37.6 SofortSchutz in der Privat-Haftpflichtversicherung zur 
bestehenden Betriebs-Haftpflichtversicherung bei der 
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 

Voraussetzung: Bei der Zurich Insurance plc Niederlassung für 
Deutschland besteht bereits eine Betriebs-Haftpflichtversicherung 
bei der auch private Risiken abgesichert sind. Im Rahmen des o. g. 
Vertrages besteht der Versicherungsschutz für Sie als Versiche- 
rungsnehmer oder für den mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Lebenspartner. 

Die Ziff. 38.1 bis 38.4 gelten entsprechend. 

Zum Zeitpunkt der Aufhebung der bei der Zurich Insurance plc 
Niederlassung für Deutschland bestehenden Betriebs-Haftpflicht- 
versicherung endet Ihr SofortSchutz in der Privat-Haftpflicht der 
PrivatSchutz-Versicherung. 

Der Zeitpunkt der Aufhebung der Betriebs-Haftpflichtversicherung 
bei der Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland ist uns 
unverzüglich mitzuteilen. Wird die Aufhebung schuldhaft nicht 
oder nicht rechtzeitig angezeigt, so besteht kein Versicherungs- 
schutz. Trifft Sie an der Nichtanzeige oder der verspäteten 
Anzeige kein Verschulden, so besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen des SofortSchutzes gemäß Ziff. 38.2. 

38 Was ist das 
Innovationsversprechen? 

Werden die Versicherungsbedingungen, Deckungskonzepte und 
Versicherungsleistungen der Zurich zum Vorteil des 
Versicherungsnehmers weiter- oder neuentwickelt, so kann der 
Versicherungsnehmer die Schadenregulierung nach den neuen 
Bedingungen der Zurich verlangen.  

Dies gilt nicht bei Versicherungsbedingungen mit separatem 
Beitragszuschlag oder soweit dem Versicherungsnehmer eine 
Umstellung gegen Beitragszuschlag angeboten wurde und diese 
von ihm abgelehnt wurde. 

Die Entschädigungsleistung ist in jedem Fall auf die für diese 
laufende Versicherung vereinbarten 
Gesamtversicherungssummen und Kosten begrenzt. 

39 Besitzstandsklausel (auf 
Verträge vom Markt)  

Auf Ziffer 3 wird besonders hingewiesen 

39.1. Leistung 
Sofern im Schadenfall der Versicherungsschutz des unmittelbaren 
Vorvertrages (im Falle eines Nachtrages der unmittelbare 
Vorvertragsstand) zu einer günstigeren Schadenregulierung für 
den Versicherungsnehmer bzw. Versicherten führt, erfolgt auf 
Ihren ausdrücklichen, in Textform geäußerten Wunsch die 
Schadenregulierung gemäß dem Versicherungsschutz des 
unmittelbaren Vorvertrages. Die Schadenregulierung erfolgt in 
allen Punkten gemäß der gewählten Alternative. 
Als Vorvertrag gelten Verträge, die einen gleichartigen 
Versicherungsumfang analog dieser Versicherung (bei Zurich) 
beinhaltet haben. 

39.2. Umfang der Leistungen 

Der Nachweis (bspw. in Form des Versicherungsscheins und 
seiner Nachträge, der Bedingungen und Klauseln) über die 
Leistungen des Vorvertrages ist vom Versicherungsnehmer zu 
erbringen. 

Die Entschädigungsleistung ist in jedem Fall auf die für diese 
Versicherung (bei Zurich) vereinbarten 
Gesamtversicherungssummen und Kosten begrenzt.
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39.3. Ausschlüsse 

Die Besitzstandsklausel findet keine Anwendung 

a) auf ausdrückliche Ausschlusstatbestände nach den 
Versicherungsbedingungen dieser Versicherung  

b) auf gesetzliche oder regulatorische Ausschlüsse; 

c) für Regelungen zur Besitzstands- oder Marktgarantie 
des unmittelbaren Vorvertrages (Die Bezugnahme auf 
die Besitzstandsklausel des Vorvertrages ist deshalb 
ausgeschlossen und wird nicht Gegenstand dieses 
Vertrages); 

d) in den Fällen der zwischen Ihnen als 
Versicherungsnehmer und uns als Versicherer 
ausdrücklich herbeigeführten Änderungen oder 
Abweichungen gegenüber dem Vorvertrag (bspw. 
Vereinbarung von Selbstbehalten oder Reduzierung der 
Versicherungssummen);  

e) für Vorverträge bei einem nicht in Deutschland zum 
Betrieb zugelassenen Versicherer; 

f) bei All-Risk-, Allgefahren- und unbenannte 
Gefahrendeckungen, sofern diese nicht Bestandteil 
dieser Versicherung (bei Zurich) sind; 

g) auf berufliche oder gewerbliche Risiken; 

h) auf Assistance-Leistungen oder versicherungsfremde 
Leistungen (die Assistanceleistungen von Zurich werden 
in einem separaten Dokument aufgeführt) 

i) auf bei uns optional abschließbare Leistungen 

 


